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Feuerwehrleute, Katastrophenhelfer und andere Personen, die beim Schneeschaufeln in Ostbayern Hilfe leisten und dabei verunglücken, stehen grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Darauf weisen der Bayer. Gemeindeunfallversicherungs​verband (Bayer. GUVV) und die Bayer. Landesunfallkasse (Bayer. LUK) in München hin.

Abhängig vom Auftraggeber sind die Helfer bei ihrer jeweiligen Organisation versichert. Schickt beispielsweise der Unternehmer Beschäftigte zum Schneeschaufeln auf das Dach, sind diese bei der zuständigen Berufsgenossenschaft versichert.

Bei ehrenamtlichem Einsatz, z. B. der freiwilligen Feuerwehren und anderen Hilfeleistungsorganisationen sowie beim Einsatz sonstiger Personen, die Hilfe leisten, sind der Bayer. GUVV bzw. die Bayer. LUK zuständig. Sie übernehmen in diesen Fällen die Aufwendungen für die medizinische und berufliche Rehabilitation bis hin zu einer Rente bei schweren Unfällen. Bei tödlichen Unfällen erhalten auch die Hinterbliebenen Rentenleistungen. Die Kosten für diese gesetzliche Unfallversicherung trägt die öffentliche Hand. Praxisgebühren sind nicht zu zahlen. Der Arzt sollte jedoch zu Beginn der Behandlung auf die gesetzliche Unfallversicherung hingewiesen werden.

Der Bayer. GUVV und die Bayer. LUK stehen ihren betroffenen Mitgliedsunternehmen sowie den ehrenamtlichen Helfern mit Rat und praktischer Unterstützung zur Seite. 

Fragen zum Versicherungsschutz und zu Leistungen werden unter 089/3 60 93-400 

beantwortet. Mehr Informationen unter: www.bayerguvv.de, bzw. www.bayerluk.de
Für Ihre Rückfragen zu dieser Presseinformation:

Ulrike Renner-Helfmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Tel: 089/3 60 93-119, Fax: 089/3 60 93-379.
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